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§ 4: Zustandekommen eines Vertrages 
I – Angebot und Annahme 

– Einheit 11 –
(Wirksamkeitserfordernisse der Annahme, verspätete 
und abändernde Annahme, Rechtsfolgen wirksamer 

Annahme)



Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (1)

▪ Annahme = Auf den Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung, die 

das Angebot vorbehaltslos innerhalb der Annahmefrist annimmt 

▪ Annahme muss dem Antrag inhaltlich vollständig entsprechen und in 

Bezug auf diesen abgegeben sein!

– Erfordernis folgt aus dem Konsensprinzip (Vgl. Einheit 9)

➢ Vertragsschluss durch Einigung der Parteien 

➢ Liegt keine inhaltliche Übereinstimmung vor, ist auch keine Einigung gegeben

– Vgl. hierzu auch die Regelung des § 150 II BGB (abändernde Annahme ist neues 

Angebot, dazu sogleich mehr)

▪ Annahmeerklärung ist Willenserklärung

– Wirksamkeitserfordernisse von Willenserklärungen müssen gegeben sein (Abgabe 

und Zugang)

➢ Zu § 151 BGB sogleich

– Abgrenzung zur bloßen Empfangsbestätigung (Rechtsbindungswille!, z.B. nach 
§ 312 i I Nr. 3 BGB)
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Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (2)
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Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (3)
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Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (4)
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Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (5)

▪ Annahme erfolgt durch Erklärung ggü. dem Antragenden (Zugang!)

▪ Ausnahme (nur!) vom Zugangserfordernis: § 151 S. 1 BGB, wenn

– Annahmeerklärung nach Verkehrssitte nicht zu erwarten

– Verzicht des Antragenden auf Zugang der Annahmeerklärung

– Für die Annahme genügt dann ein nach Außen tretendes Verhalten, das auf den 
Annahmewillen schließen lässt (Willensbetätigung; innerer Wille reicht nicht!)

➢ Z.B. Erfüllungshandlung 

▪ ausdrückliche Annahme oder A. durch schlüssiges Verhalten möglich

– Beispiele für ausdrückliche Annahmeerklärungen:

➢ „Ich nehme Ihr Angebot an“

➢ „Ich bin mit dem Angebot einverstanden“

➢ „Ja“

– Beispiele für Annahmeerklärung durch schlüssiges Verhalten:

➢ Vornahme der geschuldeten Handlung (z.B. Lieferung von Heizöl)

➢ Zusenden einer Versandbestätigung und Rechnung

– Voraussetzung der Annahme durch schlüssiges Handeln ist aber, dass der 
Annehmende weiß, dass es für das Zustandekommen des Vertrages noch einer 

Annahmeerklärung bedarf
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Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (6)
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BGH, Urteil vom 11.6.2010 - V ZR 85/09:

Die Qualifizierung eines Verhaltens als schlüssige Annahmeerklärung setzt das 
Bewusstsein voraus, dass für das Zustandekommen des Vertrags zumindest 

möglicherweise noch eine Erklärung erforderlich ist […] Der Erklärende muss zumindest 

Zweifel an dem Zustandekommen des Vertrags haben […] Soweit einem tatsächlichen 
Verhalten auch ohne ein solches Erklärungsbewusstsein oder ohne einen 

Rechtsbindungswillen die Wirkungen einer Willenserklärung beigelegt werden […], 

geschieht dies zum Schutze des redlichen Rechtsverkehrs und setzt einen 
Zurechnungsgrund voraus. Ein solcher liegt nur vor, wenn ein sich in missverständlicher 

Weise Verhaltender bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen 

und vermeiden können, dass die in seinem Verhalten liegende Äußerung nach Treu und 
Glauben und der Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden durfte, und wenn der 

Empfänger sie auch tatsächlich so verstanden hat […]. Danach scheidet eine Würdigung 

der Zahlung als eine auf den Abschluss des Kaufvertrags gerichtete Willenserklärung 
aus. Beide Parteien gingen bei Zahlung des Kaufpreises von einem Vertragsschluss und 

damit davon aus, dass der Kl. mit der Zahlung lediglich den vermeintlich zu Stande 

gekommen Vertrag erfüllen wollte. Dass ein Vertrag nicht zu Stande gekommen sein 
könnte, ist erstmals im Berufungsrechtszug und nur auf der Grundlage einer neuen 

rechtlichen Bewertung geltend gemacht worden.



Wirksamkeitserfordernisse einer Annahme (7)

▪ Annahme binnen der Annahmefrist (§ 147, 148 BGB)

– Bestimmung der Frist durch den Erklärenden möglich (§ 148 BGB), 

– sonst:

➢ Unter Anwesenden: „Sofort“ (§ 147 I BGB)

➢ Unter Abwesenden: Angemessene Überlegungsfrist (entspr. „sofort“) + übliche 

Übermittlungszeit der Nachricht (§ 147 II BGB).

➢ Verzögerungsrisiko beim Annehmenden (s. aber uU § 149 BGB 

Rechtzeitigkeitsfiktion)

▪ Folgen verspäteter Annahme

– Regelung in § 150 I BGB

– Verspätete Annahme gilt (Fiktion!) als neuer Antrag (§ 150 I BGB) 

➢ Bindung des (verspätet) Annehmenden an diesen neuen Antrag!

– Ist nur der Zugang  verspätet (nicht auch die Abgabe der Erklärung) kommt 

Rechtzeitigkeitsfiktion nach § 149 BGB in Betracht.
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Abändernde Annahme

▪ Beispiel: A bietet dem B 5.000 t Fisch zum Preis von € 300/t an. B 

nimmt das Angebot zum Preis von € 200/t an.

▪ Regelung in § 150 II BGB

▪ Gilt (Fiktion!) als Ablehnung i.V.m. neuem Antrag, d.h.

– Antrag erlischt (§ 146 BGB); Konsequenz:

➢ Grund: Konsensprinzip!

➢ Ablehnender kann nicht auf den ursprünglichen Antrag „zurückkommen“ (weil kein 

annahmefähiger Antrag mehr vorliegt).

➢ Teileinigung hat „im Zweifel“ keine Bindungswirkung (s. auch § 154 I S. 1 BGB, sog. 

„offener Dissens“, dazu später).

– Lässt sich verhindern durch Annahme, verbunden mit Angebot auf Vertragsänderung 

(„Punktation“, s. aber die Auslegungsregel in § 154 I S. 1 BGB).

➢ „Im Zweifel“ = Auslegungsregel!
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Rechtsfolgen einer wirksamen Annahme

▪ Zustandekommen des Vertrages zu den vereinbarten Bedingungen

▪ Bindungswirkung an die Annahme

– Im Grds. keine Widerruflichkeit der Annahme nach Wirksamwerden

– Beachte § 130 I 2 BGB, § 355 BGB (dazu später)

▪ Tod des Annehmenden nach Abgabe der Erklärung ist für die 

Wirksamkeit irrelevant, § 130 II BGB
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Wiederholung – Wie würden Sie entscheiden?
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https://youtu.be/Tq9fY7Cxf98?si=NO0WnzmzniTLT9Dg

https://youtu.be/Tq9fY7Cxf98?si=NO0WnzmzniTLT9Dg


Wiederholung (1)
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Wiederholung (2)
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Wiederholung (3)
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Zusammenfassung

▪ Wirksamkeitserfordernisse der Annahme

▪ Abgrenzung zur bloßen Empfangsbestätigung

▪ Folgen verspäteter und abändernder Annahme

▪ Rechtsfolgen wirksamer Annahme
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